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Morgens um kurz vor 8 Uhr versammeln sich alle Kinder in ihren Kohorten = Jahrgangsgruppen auf 

dem Schulhof. 

Jahrgang 1 trifft sich beim Schuleingang an der Rampe, Jahrgang 2 bei den Holzbänken, Jahrgang 3 

beim Aula-Eingang am Turm und Jahrgang 4 bei den Stromkästen. 

Während dieser Zeit muss ein Mundnasenschutz = MNS getragen werden. Innerhalb der Kohorten 

darf der Abstand von 1,5 m unterschritten werden.  

Von den Mitgliedern der anderen Kohorten ist immer mind. 1,5 Meter Abstand zu halten. 

Die einzelnen Kohorten werden nacheinander von einer Lehrkraft in das Schulgebäude 

begleitet. 

 

Innerhalb der Klassenräume darf der Mundnasenschutz abgesetzt werden. Die Flure sind ab diesem 

Schuljahr nach Jahrgängen getrennt. Wenn sich nur Kinder einer Kohorte auf einem Flur befinden, 

dürfen die Kinder, nach expliziter Aufforderung durch die Lehrkraft, auch dort schon ihre MNS 

absetzen. 

 

Jedes Kind muss einen eigenen MNS mit in die Schule bringen. Diese werden 

nicht gestellt. 

 

Die Klassenräume werden mindestens alle 45 Minuten für mind. 3 Minuten stoßgelüftet. 

In jedem Raum lassen sich die Fenster weit öffnen. 

Die Jahrgänge 1 und 2 werden eine gemeinsame Pausenzeit haben und die Jahrgänge 3 und 4 

werden gemeinsame Pausenzeiten haben. In diesen Zeiten nutzen sie nach Kohorten getrennte 

Bereiche des Schulhofs. Während der Pausen dürfen die Kinder ihren MNS absetzen. Bei der Nutzung 

von Spielplatzgeräten dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile Baumwollmasken, die mit Bändern 

am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNS verwendet werden.  

Auf allen Wegen durch das Schulgebäude und bei der Nutzung der Toilette muss der MNS getragen 

werden. 

 

Innerhalb einer Klasse unterrichten möglichst wenig Lehrkräfte. Auch die Sitzordnung wird 

möglichst konstant gehalten. Diese und die Anwesenheit aller Beteiligten wird schriftlich 

dokumentiert. 



 

Innerhalb des Schulgebäudes gilt ein generelles Rechtsgehgebot. 

Eltern, Erziehungsberichtigte, Handwerker*innen und sonstige Besucher*innen dürfen nur nach 

vorheriger Anmeldung und möglichst nach Schulschluss das Schulgebäude betreten. Jeder Besuch 

muss mit Anschrift, Telefonnummer und Uhrzeit dokumentiert werden. 

Ohne Anmeldung dürfen nur Schüler*innen und Lehrkräfte das Schulgelände betreten. Die weißen 

Linien am Schulhof markieren die Grenze beim Bringen und Abholen der Kinder. Auch in dieser 

Situation soll von den Erwachsenen vorbildlich ein MNS getragen und der Mindestabstand 

eingehalten werden. 

Im Ganztagbereich wird das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung und das Nachmittagsangebot 

nach Kohorten getrennt stattfinden. Der Ganztagsbetrieb startet erst am 07.09.2020. 

Nur gesunde Kinder und Erwachsene dürfen zur Schule gehen oder das Schulgebäude betreten. 

Sobald Fieber oder andere deutliche Erkältungssymptome auftreten, bleibt man zu Hause. 

Kinder, die während der Schulzeit erkranken und entsprechende Symptome entwickeln, müssen 

unverzüglich abgeholt werden. 

 

Wenn Ihr Kind in den Ferien Geburtstag hatte und gerne etwas in der Schule verteilen möchte, 

achten Sie bitte darauf, dass es sich um einzeln verpackte Süßigkeiten handelt. Auch an den 

folgenden Geburtstagen dürfen nur einzeln verpackte Süßigkeiten verteilt werden. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation! 

 

Viele herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Anne Litzkendorf, Schulleiterin 


